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Bromierung von Heptan

 Entsorgung Diverse Reste

Die organischen Flüssigkeiten werden in den Sammelbehälter „Organische Lösungsmittel“, die Natronlauge mit den Chemikalienresten in das Sammelgefäß 
„Säuren und Laugen“ gegeben. Bromwasser kann man mit Natriumthiosulfatlösung reduzieren; das Reaktionsgemisch kann nach Neutralisation mit 
Natriumhydrogencarbonat ins Abwasser gegeben werden.

 Versuchsdurchführung

Bromierung von Heptan
a) (Schutzbrille! Schutzhandschuhe! Abzug!) Man gibt zu Heptan einige Tropfen Brom und stellt den Kolben mit einem Aktivkohlestopfen auf einen 
Tageslichtprojektor. Dann hält man ein feuchtes Indikatorpapier über die Öffnung des Kolbens. (Abzug!)
b) Beilsteinprobe: Zur Entfernung von gelöstem Bromwasserstoff und Brom versetzt man einen Teil des Kolbeninhalts in einen Schütteltrichter mit verd. 
Natronlauge und schüttelt. Einige Tropfen der organischen Flüssigkeit gibt man auf einen ausgeglühten Kupferblechstreifen und hält diesen in die nicht 
leuchtende Flamme. (Abzug!) Grünfärbung der Flamme zeigt die Anwesenheit einer Halogenverbindung.

Ausgangssituation für den Versuch Lehrerversuch

Die Lernausgangslage wurde berücksichtigt: Ja Nein

Fortsetzung Seite 2

Jahrgangsstufe: 10-13

Kupferblech

Stoffe ohne Einstufung als Gefahrstoff

 Einstufung der verwendeten Edukte und Produkte mit Hinweisen zu Tätigkeiten

GISS-Datensatz

GEFAHR

H225 H304 H315 H336 H410          P210 P273 P301+P330+P331 P301+P330+P331 P302+P352 P403+P233   

Leicht entzündbar * Aspiration lebensgefährlich * Betäubend * Reizend

n-Heptan

Brom GISS-Datensatz

GEFAHR

H330 H314 H400            P210 P273 P304+P340 P305+P351+P338 P308+P310 P403+P233      

Ätzend/Korrosiv * Lebensgefahr * Bei Einatmen

freies GasBromwasserstoff GISS-Datensatz

GEFAHR

H331 H314            EUH071 P260 P280 P304+P340 P303+P361+P353 P305+P351+P338 P405 P403 P

Giftig * Ätzend/Korrosiv

1-Heptylbromid1-Bromheptan GISS-Datensatz

ACHTUNG

H226              -           

Entzündbar

2-Bromheptan GISS-Datensatz

ACHTUNG

H226 H315 H319 H335           P261 P305+P351+P338          

Entzündbar

3-Bromheptan GISS-Datensatz

ACHTUNG

H226              ?           

Entzündbar

c = 1 mol/LNatronlauge GISS-Datensatz

GEFAHR

H314 H290             P280 P301+P330+P331 P305+P351+P338         

Ätzend/Korrosiv

Kupfer(II)-bromid GISS-Datensatz

GEFAHR

H302 H314             P280 P305+P351+P338 P310         

Ätzend/Korrosiv * Gesundheitsschädlich * Bei Verschlucken
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Tätigkeitsbeschränkungen

Erklärung und Datum

Gefahren

 beim Einatmen nicht vorhanden vorhanden

vorhanden Brand- oder Explosionsgefahr nicht vorhanden

 durch Haut- oder Augenkontakt nicht vorhanden vorhanden

 KMR-Stoff (Kat 1A/1B) nicht vorhanden vorhanden

Hinweise zu den Gefahren bzw. den sonstigen Gefahren:

Heptan kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
Heptan kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Brom verursacht 

schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden; Lebensgefahr bei 

Einatmen. Bromwasserstoff verursacht schwere Verätzungen der Haut und 

schwere Augenschäden. 1-Bromheptan und 2-Bromheptan verursachen 
schwere Augenreizung. Natronlauge verursacht schwere Verätzungen der 
Haut und schwere Augenschäden. Kupfer(II)-bromid verursacht schwere 

Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Bei der Bromierung können auch Di- und Tribromheptane entstehen.
Bei der Beilsteinprobe werden die Bromheptane zersetzt, neben Kupfer(II)-

bromid entsteht eine Vielzahl von Zersetzungsprodukten. Die Beilsteinprobe ist 
deshalb unter dem Abzug durchzuführen!

Substitutionsprüfung durchgeführt?

Nein Ja

Die Gefährdungen wurden geprüft und beurteilt.

Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist gegeben.

Datum der letzten Beurteilung:

zuletzt beurteilt von:

 Weitere Schutzmaßnahmen: 

-S, -w, ESP

Tätigkeitsverbot für Schülerinnen und Schüler.

Tätigkeitsbeschränkungen für schwangere oder stillende Lehrerinnen und 

Schülerinnen gem. MuSchG 1.1.2018 i. Verb. mit RiSU 2019.
Besondere Substitutionsprüfung erforderlich.

Datum: _____________________  Unterschrift: ________________________________________________________________________
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 Sonstige Gefahren nicht vorhanden vorhanden

Ergebnis der Substitutionsprüfung

Ernst Klett Verlag

 Alle H-Sätze im Überblick:

 Schutzmaßnahmen zur Verringerung der Gefährdung

Diese GefBU bezieht sich auf folgende Versuche: 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
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